
III.
Schulnachrichten.

Lehrverfaffnng.

bede»tet Soiiuiierseniester, W. Wintersemester.)

Unter-Sexta.
Htetigion. 3 St. Erlernung der Zteihenfolge der biblischen Bücher. Bibl. Geschichte des A. T.

nach Zahn (Z. 1—25) von Erschaffung der Welt bis zur Geburt des Moses. Aus dem

N. T. einige aus die christlichen Hauptseste bezügliche Stellen und Erzählungen; nebenbei

Erlernung einiger Bibelstellen. — Katechismus: Erlernen der zehn Gebote mit Erklärung

und des Vaterunsers ohne Erklärung. — Lieder: Wach auf mein Herz! (134) und Lobt

Gott ihr Christen! (25).

Zeutsch. 4 St. Die Lehre von den Redetheilen nnd vom einfachen Satze. — Orthographische

Hebungen. Lectüre des Lesebuchs von Hops und Paulsick (Theil 1. 1.) Logische und

grammatische Durchnahme einzelner Lesestücke. Hebung in verständiger Auffassung des

Inhalts durch Wiedererzähle», Formveräuderung. Memorirübungen.

Lateinisch. i> St. Die regelmäßige Formenlehre bis zur ersten Conjugation incl. Die Kom¬

paration der Adjeetiva und die Zahlwörter ((Zarä. und Oräii..). Dem entsprechend werden

gelernt die Nocabeln ans Spieß I. Theil Kapitel 1—15 incl., täglich 10—15, sowie die

Uebungsbeispiele dicscr Kapitel schriftlich und mündlich übersetzt. Mit dein Hülssverb esse

wird gleich nach Einübung der ersten Deelination begonnen. Wöchentlich ein Extemporale.

Außerdem mehrmals in der Woche schriftliche häusliche Hebungen im Uebersetzen aus Spieß.

(>ieograpi»ie und Geschichte. 3 St. Geographische Grundbegriffe. Allgemeine Uebersicht über

die Bertheilung des Landes auf der Erde. Voigt 1. Eursus Z. 1—8. — Deutsche und

griechische Sagen. Herkules. Theseus. Siegfried.

Hteciinen. 5 St. Wiederholung der Rechnung mit unbenannten und benannten Zahlen. Der

erste Theil der Bruchrechnung. (Addition und Subtraelion mit gleichnamigen Brüchen

Multiplieation und Division der Brüche mit ganzen Zahlen.) Hebungen im Kopfrechnen.
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Schreitien. 4 St. Einübung der deutschen und lateinischen Schrift nach Vorschnst an der
Wandtafel mit Anwendung des Taktschreibens. (Doppellinien.)

Ober-Serta.
Wetigion. 3 St. Wiederholungen aus der biblisch. Geschichte vi)n H. 1 —25 nach Zahns

Historienbuch. Durchnahme der KF, 26—46, bis Sanis Tod. Gelernt sind die Kirchen¬
lieder: Befiehl du deine Wege s77), O Haupt voll Blut und Wunden <39>. Die biblischen
Bücher des alten nnd neuen Testaments, verschiedeneBibelstellen im Anschluß an die
biblischen Geschichten; seruer sind solche auf die drei christlichenHauptfeste bezüglichen Stellen
des N. T. berücksichtigt.Wiederholung der zehn Gebote mit Erklärungen.

Pentsch. 4 St. Die Redetheile mit ihren Veränderungen, wie Deelination, Conjugativu und
Comparalion; der einfache nackte Satz mit seinen Erweiterungen. — OrthographischeHebun¬
gen; Besprechungvon Gedichten und Pwsastückenaus Hopf und Panlfiek. Mündliche nnd
schriftliche Wiedergabe des Inhalts der besprochenen Stücke. Erlernung von Gedichten.

Lateinisch. 9 St. Wiederholung des Pensums von Unter Serta. Die Deelination der Pro¬
nomina. Die regelmäßige II., III. und IV. Conjugation. Die Deponentia, Präpositionen
und Adverbien. Mündliche und schriftliche Übersetzungsübungen aus dem llebungsbuche
vou Spieß Theil I. Kap. l6—25. — Wöchentlich ein Extemporale zur häuslichen Eorrectur,
außerdem schristlicheund mündliche Uebersetznngsübnngen. Tägliches Memoriren von
Voeabeln ans dem llebungsbuchevon Spieß Th. I Kap. 16—25.

Geographie und Geschichte. 3 St. Wiederholung des Pensums von Unter Sexta. Durch¬
nahme vou Z. 9—14 im Voigt I. Cursus. — Allgemeine Nebersicht über die Vertheilnng
des Wassers ans der Erde — Argonautenzug. Trojanischer Krieg. Tie Irrfahrten des
Odyssens.

Wechnen. 5 St. Die einfache Brnchrechnungwiederholungsweisedurchgenommen,das Pensum
erweitert durch das Rechnen mit eigentlichen Brüchen, das Resolviren und Redueiren geübt,
soweit es im vraktischen Rechnen für diese Srnse seine Anwendung sinder. Tafel- und Kopf¬
rechnen wechseltemit einander; schriftliche Arbeiten zur Eorreetur wurden allwöchentlich
angefertigt.

Schreiben- 4 St. Wie Unter-Sexta, jedoch auf eiufacheuLinien.

Nnter-Guinta.
Hleligion. 2 St. Die biblischen Geschichten A. T. nach Zahn von David und Goliath bis

Elias von F. 47—63. Aus dem N. T. Repetition der die drei christlichen Hauptseste
betresseuden Abschnitte. Das Kirchenjahr in möglichster Kürze, Erlernung vou Bibelsprüchen;
aus dem Katechismus die drei Glaubeusartikel. Wiederholung der Gebote. — Kirchen¬
lieder: Eine feste Burg ist unser Gott (79). Wie groß ist des Allmächt'genGüte. (124).

Deutsch 3 St. Wiederholimg und weitere Begründung des Pensums von Ober-Sexta. Der
einfache Satz mit seinen Erweiterungen,, Deelination der Substantiva, Adjeetiva,Pronomina,
starke und schwache Conjugation. Lesebuchvon Hopf und Paulsiek sür Quinta. Die



mündlichen und schriftlichen Uebnngen ähnlich wie in Sexta, Aufsätze, meist erzählenden
Inhalts, Auswendiglernen leichter Prosastückennd Gedichte,

Lateinisch, U ^t, ^tepetition des Sextapensnms. Das Unregelmäßige der Formenlehre. Die
Ausnahmen der Gennsregeln, unregelmäßige Comparation, ^nm, clistrik und multi^l.,
Pronvmina, Auswahl ans den Berbis mit nnregelmäßigem Perfekt und Supinum, Lonj,
xsripkig^tiea, Grammatik F. Schultz, Wöchentlich ein Extemporale, täglich häusliche
Uebungen ans dein Itebungsbuch von Spieß Th, ll. bis Seite 56.

Kranzösisch. -t Et, Plötz, Elementargrammatik, Lect. I—30. Exercitien nnd Exteinporalien,
Geographie und Geschichte. 3 St, Wiederholung des Pensums von Ober Sexta, Betrachtung

der Erde »ach ibrer Bvdengestalt. Voigt II. Cursus tz. 15 — 21, — Geschichtliche
Charakterbilder: Cyrus. Crösus, Lykurg. Solon. Alexander, Hannibal.

Watnrlieschreil'ung. 2 Sr, S, Die Ivichtigsten Pflanzen der Umgegend, W. Die wichtigsten
Thierfamilieu, — Es ivnrdeu inimer diejenige» Objecte berücksichtigt, die auf der folgenden
Smfe als Elassen Repräsentanten Verwendung finden.

Mechnen. 4 St. Befestigung der allgemeinen Bruchrechnung, Einübung der Decimalbruchrechnung
und Anwendung derselben mit Benennungen, mit besonderer Berücksichtigungdes neuen
Maß, Gewichts- und Münzsystems, Wöchentlich schriftliche Arbeiten.

Schreiben. 2 St, Uebnng nach Vorschrift an der Wandtafel und nach Vorlegeblättern,

Zeichnen. 2 St, Einfache Linien, Geradlinige Figuren nach Anleitung des Heftes von
Lilienfeld,

Ober-Omnta.
Hlekigion. 2 St. RePetition deS Unter-Quintapensums. — Bibel: Die biblische Geschichte,

A. T. nach Zahn von der Theilung des Reichs bis Nehemia, von 58 — 81. — Erlernung
von Bibelsprüche«.— Katechismus: Wiederholung des I. uud II. Hauptstückes. — Kirchen¬
lieder: Aus Gott und nicht auf (72). Mir nach, spricht Christus uuser Held <l<»4).

Deutsch. 3 St. In der Grammatik: Beziehung der Wörter aus einander. Beigeordnete und
zusammengezogeneSätze. Die Rectionslehre ausführlich. Die Jnterpunetion, — Durch¬
nahme nud Erklärung deutscher Gedichte und Prosastückeaus dem Lesebuche vou Hopf nud
Paulsiek für Quinta. Auswendiglernen leichter Poesie und Prosa. Alle Woche ein Dietat
uud alle drei Wochen ein Anfsatz.

Lateinisch. 9 St, Repetition des Unter-Quintapensums, Schulz bis tz, 152. Die wichtigste»
Regeln der Syntax, Ace. e. Ins,, der Gebrauch der Participia u. s. w., wie sie im 2. Theile
des Uebungsbuches vou Spieß, Seite 57—92 angegeben sind. Memoriren ausgewählter
Sätze, Wöchentliche Exercitien nnd Extemporalien,

AranMsch- 4 St. Repetition des Unter-Quintapensums und Plötz I. Theil Lection 31—N<»,
Wöchentliche Exercitien uud Extemporalien,

Geographie und Geschichte. 3 St. Wiederholung des Pensums vou Unter-Quiuta. Betrach
tung der Erde nach ihrer Bodengestalt. Voigt II. Cursus 22 — 25. Geschichtliche
Charakterbilder: Karl der Große, Otto der Große, Friedrich Barbarossa, Luther, Friedrich
der Große, Napoleon I.



16

"Naturbeschreibung. 2 St. Propädeutischer Unterricht. Im Sommer wurden eine größere
Zahl Pflanzen, im Winter bekannte Thiersormen nach ihren wichtigsten Merkmalen von den
Schillern beschrieben.

Nechnen. 4 St. Repetition der allgemeinen Bruchrechnung. Wiederholung der Deeimalbruch-
rechuung. Umrechnungenin Maß-, Münz- und Gewichtsverhältnissen,Preisrechnung, der
erste Theil der Regeldetri. Uebungeu iin Kopfrechnen.— Tages- und Wochenarbeiten,
letztere zur Correetur.

Schreiben- 2 St. Uebung nach Vorschrift an der Wandtafel und nach Vorlegeblättern,
Zeichne«. 2 St. Geradlinige Figuren nach Anleitung des Heftes von Lilienfeld.

Unter-Guarta.

Htesigion. 2 St. Leben und Lehre Jesu nach Zahn's biblischer Geschichte. Erlernung von
Sprüchen aus Jesu Reden sowie des Kirchenliedes: In allen meinen Thaten ze. und des
dritten Hauptstücks. Wiederholt wurden einzelne der in den früheren Klassen gelernten
Kirchenlieder.

Zeutsch. 3 St. Die Lehre vom einfachen und erweiterten Satz wurde wiederholt, die wichtigsten
Arten der Nebensätze wurden erklärt und geübt. Außerdem wurden Gedichte nnd Prosa-
stücke aus dem Lesebuche von Hopf und Paulsiek <1. 3) durchgesprochenund erklärt
und zum Theil auswendig, gelernt. Alle Woche wurde je ein Dietat oder Aufsatz
eorrigirt.

Lateinisch. 7 St. Wiederholung des Pensums von Quinta. Erweiterung desselben durch die
Regeln über die Uebereinstimmungder Satztheile und über den Nom., Aec. und Dativ aus
der Casuslehre uach Schultz' Gramm. 8 189 — 20!». Einübung derselben durch Ueber-
setzungen ans Spieß III. — Gelesen wnrde aus Loruslius : ^ristiäö», l'kömistoolki^

( imcm und I^sanäsr zc. Passende Abschnitte aus 0orns1iu8 5?gxo8 und
Uebungssätze aus der Grammatik wurden memorirt. — Wöchentlich ein Ertemporale und
einige Exereitien aus Spieß.

Kranzösisch. 5 St. Einübuug des regelmäßigen Verbnms uud der Ableitung der Formen des¬
selben nebst einigen wichtigen grammatischen Ziegeln nach Plötz' französischer Elementargram-
matik Leet. 61—90. Lectüre ebendaselbst. Ertemporalien und Erereitien wie ini Lateini¬
schen. Auswendiglernen von kleineren Gedichten und Erzählungen.

Geschichte. 2. St. Die Geschichte der orientalischenVölker und der Griechen.
Geographie- 2 St. Specielle Geographie von Asien und Australien. Voigt l. 6, g 11,

Z. 19—21 III. 8- 37, 38, 45—52 IV. §. 116—1^1.
Naturbeschreibung. 2 St. Der Unterricht in Botanik und Zoologie behielt den propädeuti¬

schen Charakter bei Die Zahl der in V. behandelten wichtigenThier- uud Pflanzenformen
wurde erweitert.

Mathematik. 3 St. Die Elemente der Planimetrie bis zu den Congruenzsätzen. Schumann,
Planimetrie F. 1—61.
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Wechnen. 3 St. Repetition der früheren Pensen. Die Regeldetri und der Kettensatz. Häseler
ß. 52—53. Uebungen im Kopfrechnen Wöchentlich eine schriftliche Arbeit zur Correetur

Schreiben. 1 St. Im S. die deutsche, im W. die lateinische Schrift geübt.
Zeichnen. 2 St. Arabesken, Ornamente, Anfänge im Schattiren.

Ober-Ouarta.
Wetigion. 2 St. S. Leben und Lehre Jesu nach Zahn. Erlernen des dritten Hauptstücks

mit Erklärung und des Kirchenliedes:In allen meinen Thaten. — W. Erklärung des ersten
Hauptstücks. Erlernen der Kirchenlieder: Nun danket alle Gott, Aus tiefer Roth. Außer¬
dem wurden das erste und zweite Hauptstück, sowie die iu Quinta und Sexta gelernten
Kirchenliederwiederholt und verschiedene Bibelstellen gelernt.

Deutsch. 3 St. Der Substantiv-, Adjectiv- und Adverbialsatz. Erklärung deutscherGedichte
und Prosastückeaus dem Lesebuche von Hopf und Paulsiek. Auswendiglernen leichter Poesie
und Prosa. OrthographischeUebungen und Aufsätze.

Lateinisch. 7 S^. RePetition des Pensums von Unter-Quarta und der unregelmäßigenBerba.
Die Lehre vom Genetiv urd Ablativ. Mündliche und schriftlicheÜbersetzungsübungen
nach Spieß III. Kap. 89, 90. Wöchentlich ein Exercitinm oder Extemporale. Sämmrliche
Verba mit unregelmäßigemPerfect und Supinum nach Schultz A 108—136) gelernt. Im
Cornelius Nepos wurden gelesen Miltiades, Hannibal, Epamiuoudas, Pelopidas.

Aranzösisch. 5 St. Das regelmäßige Verbum, das Wesentlichste aus der unregelmäßigen For
menlehre und die wichtigsten grammatischen Regeln nach Plötz franz. Elementar-Grammatit,
Lect. tz. 91—112. Lectüre ebendaselbst. Extemporalienund Exercitien wie im Lateinischen.
Auswendiglernen von kleineren Gedichten und Erzählungen.

Geschichte. 2 St. Geschichte der Römer.
Geographie 2 St. Specielle Geographie von Afrika und Amerika. Voigt III. Eurfus.

tz. 39—44. 53—69, IV. Eurfus. 8 lll—114.
Naturbeschreibung- 2 St. Im S. Botanik. Im W. Zoologie. Außer den feststehenden

Repräsentanten jeder Elasfe wurden noch die bekanntesten Pflanzen und Thiere be¬
sprochen.

Mathematik. 3 St. Repetition des frühereu Pensums. Eigenschaftender Dreiecke und Pa¬
rallelogramme. Lösung der Fundamentalaufgaben. Schumann Z 62—85.

Rechnen. 3 St. Repetition der früheren Penfa, besonders der Bruchrechnung durch Uebungen
ini Kopfrechnen. Durchnahme der Regeldetri, des Kettensatzes und der Regeldetri mit direc-
ten und indirecten Verhältnissen.

Schreiben. 1 St. Im S. ist die deutsche, im W. die lateinischeSchrift geübt.
Zeichnen. 2 St. Arabesken, Ornamente, Anfänge im Schattiren.

Unter-Tertw.
Htekigion 2 St. S. Erklärung des dritten Hauptstückesdes Katechismus Luthers. Erlernung

des vierten und fünften Hauptstückes, Wiederholung des ersten und zweiten Hauptstückes. —
n, i. z



W, Das Evangelium Matthäi mit besonderer Berücksichtigung der Bergpredigt und der

Gleichnisse. Wiederholung des ersten, zweiten, dritten und Erlernung des vierten und

fünften Hauptstückes. Kirchenlied: Nr. 2l. Wie soll ich dich empfangen.

Deutsch. 3 St. Grammatische Uebungen mündlich und schriftlich. Das Hauptsächlichste' aus

der Metrik bei Durchnahme von Gedichte». Lesen auserwählter Prosastücke, möglichst im

Anschluß an das gleichzeitige Geschichts-Pensum, (Hopf nnd Panlsiek Theil II. 1.) Erklärung

von Gedichten, meist Balladen von Schiller und Uhland. Uebungen im Deklamiren erklärter

Gedichte und Erzählungen. Alle drei Wochen einen Aufsatz, gewöhnlich eine Erzählung

oder Beschreibung. Dispositions-Uebungen.

Lateinisch. 5 St. Durchnahme eines Theiles der Moduslehre (Infinitiv, Regeln über ut, und

qnocl, Partieipium und Gerundium). Einübung derselben durch Uebersetzen aus dem

Deutschen in's Lateinische aus Spieß III. (Z 648—788), sowie durch auswendig zu ler¬

nende Mustersätze. Memorirt wurden außerdem einzelne Abschnitte aus der Lectiire (Lsesiu-

äs dsli. Agil. lib. I ) Extemporalien und Exereitien.

Kranzösisch. 4 St. Die unregelmäßigen Verba nach Plötz Cnrsus II. Lection 1 —23.

Exercitien und Extemporalien. Memoriren von Mustersätzen und kleineren Abschnitten ans

der Lcctüre Oours äs ü^tkoloKis: ^ollon, l)ig.ns, Uinsrvs 1^ Ausrrs äs ?rois, Illxsss.

Englisch. 4 St. Elementargrammatik nach Gesenius Lehrbilch der englischen Sprache, I. Theil.

Die englischen Erzählungen vonEap. I—XV wurden auswendig gelernt, die dazugehörigen

Regeln durchgenommen, und die deutschen Uebungsstücke theils mündlich, theils schriftlich

übersetzt (1. Reihe im Winter, 2. Reihe im Sommer.) Auch die wichtigsten Regeln von

Eap. XVI—XXI wurden durchgenommen. Einige Gedichte wurden auswendig gelernt.

Exereitien und Extemporalien.

Geschichte. 2 St. Deutsche Geschichte bis zur Reformation. (Dielitz 8. 46—W).

Geographie. 2 St. Geographie von Europa außer Deutschland. S. physische, W. politische.

Maturöeschreilning. 2 St. S.Botanik. Zusammenfassende Grnppirung des aus den unteren

Stufen zur Kenntniß gebrachten Materials. Das Linns'sche System. — W. Zoologie,

Säuget hiere und Vögel.

Mathematik. 4 St. Im Sommer: Die Lehre vom Kreise und von der Gleichflächigkeir der

Figuren. Schumann Z. 86—134. Anleitung zur Lösung von einfachen Aufgaben mit Hilß>

der geometrischen Oerter. Im Winter: Die vier Grundrechnungsarten mit unbenannten

Zahlen. Schumann, Arithmetik und Algebra F. 1—47. Daneben: Repetion des Pensums

vom Sommerhalbjahr.

Rechne«. 2 St. Repetition der vorherigen Pensa. Zins- und Gesellschaftsrechnung. Uebung

im Kopfrechnen.

Zeichnen. 2 St. Umrisse noch vorherrschend, Uebungen im Schattiren. Versuch mit verschie¬

denen Kreiden und mit der Estompe.

Ober-Tertia.

Metigiou 2 St. S. Erklärung des zweiten, Wiederholung des ersten, dritten, vierten und

fünften Hauptstückes und der bereits gelernten Kirchenlieder. — W. Durchnahme der Apostel-
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geschichte und der Reformationsgeschichte. Wiederholung der Hauptstücke und der bereits

gelernten Kirchenlieder.
Zeutsch. 3 St, Erklärung schwieriger Balladen und Romanzen von Schiller, Göthe, Uhland,

Bürger. Memoriren und Declariren derselben. Lesen ausgewählter Prosastücke aus Hopf

und Paulsiek (Theil II. I.), möglichst im Anschluß an das gleichzeitige Geschichtspensum.

Dispositionsübungen aus dem Gebiete der Beschreibung, Schilderung, des Vergleichs und

der leichteren Abhandlung. Aufsätze. (Umwandlungen resp. Bearbeitung größerer Gedickte,

leichtere Abhandlungen, ausführliche Dispositionen, Briefe, Übersetzungen.)
Lateinisch. 5 St. Durchnahme und Einübung der Tempus- und Moduslehre nach Schultz,

tz. 239—291. RePetition aus allen Gebieten, namentlich unregelmäßige Verben und Casus

lehre. Extemporalien und Exercitien. (Äesar äs bsllo Agllieo: Buch VI. und VII. zum

Theil. Auswendiglernen von Mustersätzen und kleineren Abschnitten.
Aranzöfisch 4 St. Reflexive und unpersönlicheVerben, Substantiv, Adjectiv, Zahlwort und

Pronomina nach Plötz Lect. 24 — 36 und Leet. 70 bis 75. Extemporalien und Exereitien.

Memoriren von Mustersätzen und kleineren Abschnitten aus der Leetüre. Ltmrlss XIZ.

Lost. Bich IV. bis VIII. eost. L. Buch IV. bis VI. II. III. und IV. zum Theil,

theils cursorisch, theils statarisch.
Englisch. 4 St. Elementargrammatik nach Gesenius' Lehrbuchder englischen Sprache I. 5yeil.

Die englischen Lesestücke Eap. XV—XXII. wurden gelernt (W. die erste, S. die zweite

Reihe); die dazu gehörige» Hebungen übersetzt. Extemporalien und Exercitien. Lectüre:

Iglss ok a Oranäkatkör I bis VII.

Geschichte. 2 St. Brandenburgisch-preußische Geschichte von Anfang an und die neuere deutsche

Geschichte von der Reformation bis auf die ueue Zeit. Dielitz tz. 9l ff. Wiederholungen

des Wichtigsten aus der alteu und mittleren Geschichte.
Geographie. 2 St. Specielle Geographie von Deutschland nebst Gesammtösterreich.
Waturbeschreiönng. 2 St. Die Grundzüge des natürlichen Systems in der Botanik. Er¬

weiterung der Pflauzenkennlniß. W. Zoologie, Reptilien, Fische, Insekten.
Mathematik. 5 St. Geometrie: Verhältnisseund Proportionen. Aehnlichkeitslehre (Schumann

Geometrie H. 135—166 ) — Arithmetik: Die Grundrechnungsarten an Aggregaten, Qua-

dratauszieheu aus bestimmten Zahlen. Schriftliche häusliche Hebungen. Schumann Arith¬

metik M 48—51.
Mechnen. 1 St. Repetition des Pensums der Vorklassen, Durchnahme der Durchschnitts und

Mischungsrechnung.
Zeichne«. Wie Unter-Tertia.

Unter-Secunda.
Aetigion. Geschichte des Reiches Gottes im A. T. im Anschlußan die biblischen Quellen. Er¬

klärung auserlesener Abschnitte, besonders aus den Psalmen und den großen Propheten.

Memoriren geeigneter Stellen. Wiederholung oes Katechismus und früher gelernter

Kirchenlieder.



Deutsch. 3 St. Klassenlectüre. S. Hermann und Dorothea; Göthe'sche Gedichte, W. Uhland's

Herzog Ernst v. Schwaben; Schiller'sche Gedichte, Privatlectüre: Voß, Homers Odyssee, im

Sommer I—XII., im Winter XIII—XXIV. Aufsätze. S. Das Verhältniß

des Menschen zur Thierwelt (Klassenarbeit). Inhaltsangabe der drei ersten Gesänge von

Hermann und Dorothea. Die Jugendgeschichte Hermanns bis zum ersten Zusammentreffen

mit Dorothea. Telemach in Sparta. Morgenstunde hat Gold im Munde. W. Blinder

Eifer schadet nur. -r. Die Expofition in Uhland's Herzog Ernst, b. Rom ist nicht an

einem Tage gebaut. Das Seetreffen bei Massilia (Lass. k, <z. I. 56—58). Herzog Ernst,

ein Bild deutscher Treue. Disposition eines Stückes aus Engels Philosophen für die Welt.

Eine Massenarbeit aus Homer's 06. Xll.—XXIV. Lost. L. S. Vorzüge von Gebirgs¬

gegenden von dem flachen Lande (Klassenarbeit). Uebersetzung aus Lass. bsll. oiv. lib. I.

CM 32—33. Inhalt des 2., 4. und 5. Gesanges aus „Hermann uud Dorothea." Er--,

lebnisse des Odysseus bei Polyphem und deren Folgen. Was bedarf der Mensch, um

-glücklich zu sein (Klassenarbeit). W. Der Mensch als Herr in der Schöpfung (Klassen¬

arbeit). Ueber deu Werth des Lobes. Uebersetzung aus Oass. bell. vi?. Iii). I. opx. 74—76.

Der Inhalt des ersten Actes von „Herzog Ernst", als Exposition des Stückes aufgefaßt

Eine ausführliche Disposition eines Lesestückes aus „Engel, Philosoph für die Welt." Klassen

arbeit aus der Odyssee.

lateinisch, -I St. Weitere Ausführung der Casuslehre nach Schultz' Grammatik §. 192. bis

235. Nepetition früherer Pensen. Exercitien und Extemporalien. Lectüre: (!s,ss. Lsll.

0iv. Buch I. n. II.

französisch. 4 St. Grammatik, Die Tempus- und Moduslehre. Partieip. Artikel, Adverb,

Adjectiv, Comparation, Reetion der Verben nach Plötz II. Lect, 46—57, 58—69, 76,

77. Extemporalien und Exercitien, Lectüre: I,v clixlomats xg,r Leiibs st vslg.vignk.

konkM'tö sn p-rr Huers, Ausgewählte Gedichte aus der Anthologie von Holz

apfel. Im mündlichen Gebrauch der Sprache wird ein Anfang gemacht,

Hngtisch 3 St, Aus Gefenins englischer Grammatik (Theil II. Z. 1—139) die Abschnitte

über das Hauptwort, Adjeetiv, Fürwort, Rectionslehre, Wortstellung, Adverbium, Lectüre:

8ix krom Lbkl-Kssps^rs dv Okm-los ancl Äliss I^^mb von Exercitien aus

Geseuius, Extemporalien.

Geschichte, 2 St. Orientalische, griechische und römische Geschichte. — Wiederholungen aus den

Pensen der vorhergehenden Klassen.

Geographie, 1 St, Die physische und politische Geographie der außereuropäischen Erdtheile,

3 St, S, Einleitung in die Physik, Ausgewählte Abschnitte aus der Mechanik fester

Körper. W. Calorik,

tzhemie l St. Einleitung nnd Behandlung der ersten chemischen Grundstoffe.

Watnrbeschreiöung. 2 St, S. Zoologie : Die wichtigsten Formen der 7 letzten Klassen des

Thierreichs. W Mineralogie: Brennbare Mineralien und Erze,

Mathematik. 5 St, S. Nepetition und Erweirerung der Aehnlichkeitslehre. Abschluß der

Planimetrie, Anwendung der Algebra auf die Geometrie. Gleichungen ersten und zweiten
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Grades. — W, Die Lehre von den Potenzen und Wurzeln. Gleichungen ersten und zweiten

Grades. Repetition der Planimetrie.

Weck neu 1 St. Für diejenige» Schüler, welche die in den früheren Klasse» gewonnene Fer¬

tigkeit im praktische» Rechnen erweitern resp. sich erhalten wollen, ist eine beso»dere Stunde

eingerichtet, in welcher Uebunge» i» alle», den vorhergehenden Klasse» zugetheilten Pensen niit

Berücksichtigung des neuen Maßes u»d Gewichtes angestellt werde».
Zeichnen 2 St. Vorzugsweise menschliche-Figuren u»d Köpfe »ach antiken und moderne»

Muster».

Ober-Zecunda.
Mekigion 2 St. Leben Jesu nach den fviwptifche» Evangelien und Ueberstcht über das

apostolische Zeitalter nach der Apostel-Geschichte.
Deutsch. 3 St. Klassenleetüre. Schillers Braut vo» Messina; Wallenstein's Lager uud Tod.

Privatlectnre. Die erste Hälfte des Nibelungenliedes, die Piccolomini. Dispositionsübungen.

Aufsatzthemata: Wort und Waffen Recht und Frieden schaffen. Der Siege göttlichster ist

das Vergeben. Die Bedeutung der Ströme für die Cultur. Die Vorfabel in Schillers

Braut vo» Messina. Charakterbild Siegfrieds. Trau, schau, wem! (Clausur). Bete und

arbeite! Was erfahren nur aus „Wallensteins Lager" über Wallenstein? Gang der

Handlung in de» Piccolomini. Geh» hat wohl fo viel ausgericht't als Laufe». Worauf

beruht Wallensteins Ohnmacht im Kampfe mit dem Kaiser? Eine noch zu bestimmende

Clausur.

Lateinisch. 4 St. Wiederholung der Tempus- und Moduslehre, so wie einzelner Abschnitte

der Formenlehre. Lectüre: S. (üosro's I^slius. W. (Äesro's dato, Ovicl.

Ausgewählte Abschnitte (Ausg. v. Siebelis.)
Französisch'Grammatik. Repetitwn uud Erweiterung namentlich des syntaktischen Pensums von

Uli. Mündliche und schriftliche Uebersetznngen aus Plötz' syntaktischen Uebuuge». Uebunge»

im mündlichen Gebrauch der Sprache, besonders im Anschluß"«» die Lectüre. Klassenleetüre:

^tluiliö p. Ivileino, lZertiAuä st liaton p. serids. <übg,rlsing,Ans x. Privat-

lectiire: Uollw, Iii^toirs ä'^lexg-närs ls Lcranä. Ldoix äs oontss st cls rsoits. Dazu

Auszüge behufs Ucbilng des freien schriftlichen Gebrauchs der Sprache.
Englisch. 3 St. Grammatik Gesenius II, M. 1K9—200 (S.), U. 201—259 (W.) Außer

den laufenden Exercitien und Exteinporalieu noch Vorübungen zu stilistischen Arbeiten mit

Anschluß an die Lectüre. Leet.: lZs8g,^ on ^rsclsriok tlis Kreiit, mit durchgehenden

Sprechübungen.
Geschichte. 2 St. Geschichte des Mittelalters.
Geographie. 1 St. Die Läuder Europa's.

Physik. 3 St. S. Magnetismus uud Electricität. W. Galvauismus.
Ghemie 1 St. Eigenschafte»uud wichtigeVerbindungen der chemischenGrundstoffe.
Natnrbeschreiönng 2 St. S. Botanik: Die Familien des natürlichen Systems; die Grund-

züge der Pflanzengeographie. W. Mineralogie: Steine und Salze.
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Mathematik, 5 St, S, Logarithmen, Ebene Trigonometrie. Arithmetischeund geometrische
Reihen. Zinseszins- und Rentcnrechmmg. W. Stereometrie un> Repetition früherer Pensen.

Wechneu. Wie in Unter-Secunda.
Zeichnen. 2 St, Vorzugsweise menschliche Figuren und Köpfe nach antiken und moderneu

Mustern.

prima.

"Religion. 2 St. Leetüre des Evangcliums des Johannes und des Briefes an die Römer
Repetitioneu,

Pentsch. 3 St. Leetüre von Lesfing's Nathan uud Emilia Galorti; privatim wurde gelesen die
Hälfte der Jlias. Literaturgeschichtebis Lessing. Themata der Aufsätze waren: Die

Freundschaft zivischeu dem Marquis Posa und Don Carlos nach Schillers Briefen über
Don Carlos (Unterprima). — Weshalb mußreu die Meister der Laokoougruppe iu der
Darstellung des körperlichen Schmerzes Maß halten? (Oberprima). — Wie malt Homer?
(Nach Lessiug's Laokoou) oder: der Schild des Achilles, Der Derwisch uud der Kloster¬
bruder iu Lessing's Nathan der Weise. Wem Gott will rechte Guust erweisen, den schickt
er iu die weite Welt (Clausur). Bielen gefallen ist schlimm. Der Prinz in Lessing's
Emilia Galotti. Ein großes Muster weckt Nacheiferuug und gibt dem Urtheil höhere Ge¬
setze, Eine noch zu bestimmende Clausur.

Abiturieuteuthema zum Herbsttermiu: Iu Leid halt aus, im Glück halt eiu!
Lateinisch. 3 St. Invius IX. u. Anfang von X. Virgil,? ^.en. VI, u. l. Ausgewählte Oden

des Horaz. Wiederholungen aus allen Gebieten der Grammatik.
Aranzösisch Repetition und Erweiteruug des ganzen grammatischenGebiets, namentlich der

Syutax. Mündlicheuud schriftliche Uebersetzuugeu aus: Schiller, 3«Mhriger Krieg (Ober-1.)
und Plötz Hebungen zur Suntax (Unter- I.) mir besonderer Berücksichtigung des Stilistischen,
namentlich der Synonymik Aufsätze, zu denen Correetnr resp. Umarbeitungen gemacht
werden. Leetüre: Ober-1.: Hsrvlml p. V. lluKv, I^ouis XI. x. (Z»8. DsIaviAiis,
x. liaeins, ^.tbslis x. Raeins. Unter- I, I^onis XI. p. Rg.eius, Is Ciä p. ^srnsills,
^.tbalis p. U-ioivo. Privatleetüre: (Zboix äs eontss st äs rseiw; obsk-ä'osuvrs sxisto-
Ziiirss. Unterrichtssprachefast durchgängigfranzösisch. Aufsatzthemata: Ober-1. e-tm-
pttAne äs linssis su 1812—1813. I^ss svsnsmsnts c^ui umrgusut I-i tr^v^ition «Zu
mozlku-üAö mir tsmps moäsrnss (Clausurarbeit). Exereitium aus Laokoou (Einleitung).

Ausrrs äs 8miilk!i.lclö (Clarrsurarbeit). Unter I. I^ss vsprs8 sioilisnuss. I^it äsonu-
vsrts äs 1'^insri<zus (Clairsurarbeit) Exereitium aus Nathan dem Weisen (Die drei Ringe).

^usrrs äo Lumllc-rläs (Clausurarbeit). Ober- I. I-g, vis äs N^koinst. Unter- I.
1/ annöiui äs I'olverkte Ober- und Unter- I. Ein Exereitium (Brief) (Clausurarbeit).
Lxxossr eombisn st Mi' <zu»i 1a xuiss^iiee imxsrials, ÄAranäis psr Oka-rlsmÄANk st
ä'sutrss srnpersnrs, tut abaissös smis 1s rs^ns äs Henri IV, mg>^r«Z sss grutlit^.
(Clausurarbeit).



Englisch- 3 St. .-V, Byrons Lio^o ok Lorintli. NsxspM. l^. Byrou's Lio^o :c. ?.'In; pri-

sonor ol l'liillon. (S.) List ok Dn^l. I, 2. (W.) Grammat. Wieder¬

holungen, Besprechungen über Synonym, n, andres Stilistische mit Anschluß an die Lectüre.

Themata: Ms riss an<l kall okl^russm. Unter-1. s. '1'bg I>ik6 -incl vxploits ok Hg-nnilial.

d, llks ok I^orcl Olivo krom Iiis igst rsturn to Dn^lancl to Iiis äontb. Ober und

Unter- I. On (Zrsiuns (Exereitium). tClausurarbeit). !>,. Exercitium aus Laokoon u.

b. 'Iiis 8ie<>6 ok Lorinid 1'alo krom I"ziou). (Clausurarbeit). Ober- I 'I'ds kistorx

ok üiiAlancl krom tlio oommonosinont ok tlio (Zivil War clovvn t-o tlis ?rotsotorg.ko ok

Ooimvoll. Unter- I. 'Ilio xrisonor ok Odillon I'ale). Ober- u. Unter I. >Vlurt

iU'6 klio eliigk oausss tlmt ooinliins to malcs lnstorieal ooinxosition so arcluons a wslc?

Ober I. I'bs kirst ton ?oars ok Olmrlss tds Lkconä's Keign (Clausurarbeit). Unter- I.

'Iiis Lsstorakion ok tbo Ilonss ok tl«z Ltimrts in 1L66 (Clausurarbeit). Ober- u. Unter-1.

Wlnit ekitiing» ^voro og.usocl in tlis 3tg,te ok ZZuroxs l>v tks I'reak^ ok Mostxlmlig?

Geschichte und Keograpljie 3 St. Neuere Geschichte vou der Zeit der Euldeckuugeu bis zum

spanischen Erbfolgekriege. Repetition der Geschichte des Alterthums und Mittelalters und

des ganzen Gebiets der Geographie.

H^hylik. Im Sominer Akustik, im Winter Optik. 2 St. Besprechung von Aufgaben und

Repetitionen. 1 St. Vierwöcheutlich eine schriftliche häusliche Arbeit.

GHemie. 3 St. S. Behandlung der Metalle der Kupfergruppe und der Edelgruppe,

W. Organische Chemie.

Mathematik. 5 St. S. Gleichungen 2. Grades mir mehreren Unbekannten. Gleichungen

3. und 4. Grades. Repetition und Erweiterung der Trigonometrie. W. Die Lehre vom

Maximum uud Minimum. Analytische Geometrie.

Zeichnen, l St. Der mathematische Theil der Projeetionslehre, der Schatteneonstruction uud

Perspective. 2 St. — Fortsetzung des in Secunda begonnenen Naturzeichnens nach Gyps-

modellen. Architeetonisches Zeichnen und praktische Einübung der Protections- und Schatten

construetionslehre sowie der Perspective.

Gesangnnterricht

Bier Gesangklassen. Die unterste oder vierte Klasse enthält die Schüler der Serta.

Die Schüler lernen die Noten und deu Werth derselben kennen, desgleichen die Pausen uud den

Tact. Die Uebnngen beschränken sich auf die der natürlichen Tonleiter angehörenden Haupt¬

intervalle, auf einstimmige Lieder und Choräle.

Die dritte Gesangklasse (Quinta) wird mit dem Wesen des Tempos überhaupt

bekannt gemacht, hat Einiges aus der Lehre von den Tonarten und von der Vorzeichnung. Der

Kreis der Lieder und Choräle bewegt sich auf dieser Stufe in: zweistimmigen Satz.

Die zweite Gesangklasse (Quarta; auch einige Schüler anderer Klassen) schließt mit

den einfacheren Treffübungen ab, nimmt das Kapitel von den Vortragszeichen auf, lernt den

mehrstimmigen Gesang auf seine Stimme vertheilen und benutzt als weiteres Material für den

Gesangunterricht dreistimmige Lieder und Choräle aus der Gesangschule von Glasberger, welches

Buch überhaupt dem Unterrichte zu Grunde liegt.
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Die erste Gesangklasse (Tertia bis Prima) pflegt sowohl den vierstimmigen Männer-

gesang als auch das Lied für gemischten Chor, So weit es im Character der öffentlichen Schul-

acte liegt, werden zu diesen Zwecken patriotische und dgl, Lieder geübt; als Hauptansgabe hat

das Studium von dem Oratorium ,,Winsried" von Engel vorgelegen, welches Werk am W, De¬

zember znr Einweihung des neuen Realschulgebäudes zur Aufführung gelangte. lVergl, oben S. 5).

Turnunterricht.

Der Turnunterricht sand im verflossenen Sommer Sonnabends in den Nachmittags-

resp. Abendstunden statt. Im Winter wurden Uebungen zur Ausbildung von Vorturnen in der

Turnhalle angestellt.

Besondere Einrichtunge n.

t. Aufnahme.

Die Ausnahme findet regelmäßig nur zu Ansang des Semesters, d, h. Ostern und Michaelis,

statt. Im Laufe des Semesters wird die Aufnahme nnr in besonderen Fällen gewährt.

Die neu aufzunehmenden Schüler haben ein Zeugniß der bisher von ihnen besuchten

Anstalt sowie einen Impfschein beizubringen.

Bei der Aufnahme sind als Einschreibegeld 5t) Ps. (5 Sgr.), als Antrittsgeld

lz Marl (2 Thlr.), von Auswärtigen 8 Mark (2 Thlr. 20 Sgr.) zu entrichten. Bei Schillern,

welche schon eine hiesige städtische Schicke besucht haben, wird das von ihnen früher gezahlte

Antrittsgeld von den gedachten 6 Mark <2 Thlr.) resp. 8 Mark (2 Thlr». 20 Sgr.) in Abzug

gebracht.

Da Einschreibegeld sowohl als Antrittsgeld ungeschmälert in öffentliche Kassen fließen,

so wird das erste gar nicht erlassen, das Antrittsgeld aber nur den unbedingten Freischülern,

nicht den bedingten, d. h. also denjenigen nicht, die nur so lange die Freischule genießen, als zwei

ältere Brüder von ihnen unsere Anstalt besuchen.

Der Eintritt in die Sexta erfolgt in der Ziegel nicht vor dem vollendeten neunten

Lebensjahre.

Die zur Aufnahme in die Sexta erforderlichen elementaren Kenntnisse und Fertigkeiten sind:

Geläufigkeit im Lesen deutscher und lateinischer Druckschrift; eine leserliche und reinliche

Handschrift; Fertigkeit Dietirtes ohne grobe orthographische Fehler nachzuschreiben; Sicherheit in

den vier Grundrechnungsarten mit gleichbenannten Zahlen. In der Religion wird einige Be¬

kanntschaft mit der Geschichte des alten und neuen Testaments, sowie (bei evangelischen Schülern)

mit Bibelsprüchen und Liederversen erfordert.

2 Schulgeld

Das Schulgeld soll nach den Beschlüssen der städtischen Behörden von jetzt an in allen

Klassen von gleicher Höhe sein nnd zwar:



s, für die einheimischen Schüler jährlich 80 Mark (26 Thlr. 20 Sgr.)
b, für die auswärtigen Schüler jährlich 120 Mark (40 Thlr.)

Außer dem Schulgelde werden zu Michaelis noch 3 Mark (I Thlr.) Holzgeld und 50 Pf.
(5 Sgr.) für den Kastellan von jedeni Schüler erhoben, auch von Freischülern.

3 Zeit der Lehrstunden.
Im Soinmer beginnen die Lehrstundeu des Morgens um 7 Uhr, im Winter um 8 Uhr.
Des Nachmittags beginnen die Lehrstundeu im Sommer und Winter um 2 Uhr.
Eine Viertelstunde vor dem Schlage werden die Klassenzimmer geöffnet: vor dieser Zeit

kann der Aufenthalt in den Schulräumen den Schülern nicht gestattet werden.

4. Schulversäumttisse.
Die Schule darf von keinem Schüler ohne vorher eingeholte Genehmigung des

Klafsenordinarius sowie des Directorsversäumt werde». Ueber jede eingetretene Schulversäumuiß
muß von Seiten der Angehörigen eine den Grund angebende Bescheinigungbeigebracht werden.

S Cenfnren
Vierteljährlich erhalten die Schüler Censnren, welche mit der Unterschrift der Eltern oder

deren Stellvertreterdem Klassenordinarius wieder vorgezeigt werden müssen.

<». Abgang
Der Abgang von der Schule muß vor dem Schlüsse des Vierteljahrsvon Seite» der

Eltern oder deren Stellvertreterangezeigt werden. — Die Unterlassung der rechtzeitigen
Abmeldung verpflichtet zur Bezahlung des Schulgeldes für das nächste
Vierteljahr.

7. Abgangszeugnisse
Für Abgangszeugnisse, sofern sie unmittelbar beim Abgänge des Schülers ausgefertigt

werden, müssen 2 Mark 50 Pf. (25 Sgr.) an Gebühren bezahlt werden. — Für später aus¬
gefertigte Abgangszeugnisse aber, für Duplieate früher ausgestellterZeugnisse, sowie für
Nbiturientenzeugniffe belaufen sich die Gebühren auf 3 Mark (1 Thlr.)

Verordnungen der Behörden.

1) Das Königl. Unterrichts -Ministerium verbietet nuter dein 11. Februar 1874 die Zeitschrift
Walhalla für Schüler.

2) Dasselbe macht unter dem 24. Februar auf die Ausstellung von Ae iche uMaterialien in
Berlin aufmerksam.
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3) Das hiesige Königl. Haupt-Steueramt theilt unter dem 15. April mit, daß nach einer
Bestimmung des Finanz-Ministeriumsvom 18. März 1874 die Bedingung zur Annahme,
Beschäftigung und Anstellung der Supernumerare bei oer Verwaltung der in¬
direkten Stenern in so weit ermäßigt sind, als die Provinzial-Steuer-Directorener¬
mächtigt worden, auch solche junge Leute als Supernumerareanzunehmen, welche nur das
Zeugniß der Reise für die Prima einer Realschule I. Ordnung oder eines Gymnasiums
besitzen. Tüchtigen jungen Leuten ist außerdem ein schnelleres Avancement und baldige
Remunerationin Aussicht gestellt.

4) Das Königl. Unterrichts - Ministeriumbestimmt unter dem 7. Januar, daß neue Schüler,
welche das zwölfte Lebensjahrüberschritte« haben, den Revaccinationsschein bei¬
bringen müssen.

5) Der Magistrat zeigt unter dem 17. Juni an, daß die Uebersiedelung in das neue
Schul gebäude unmittelbarnach den Sommerferien eintreten solle.

6) Das Königl. Staats-Ministeriumerläßt unter dem 6. Juni Bestimmung wegen der äußeren
Form amtlicher Schriftstücke.

7) Das Königl. Prov.-Schul-Collegiumempfiehlt das Stillfried'sche Werk über die Könige
Friedrich Wilhelm III., Friedrich Wilhelm IV. und Wilhelm I.

8) Das Königl. Unterrichts-Ministerium eröffnet unter dem 11. Juni, daß die deutsche Staats¬
regierung Vereinbarung getroffeu habe in Betreff der Anerkennung der Maturitäts¬
zeugnisse der Gymnasien.

9) Das Königl. Unterrichts-Miuisterium bestimmt unter dem 11. Juni, daß in den Berufungs¬
urkunden für Lehrer an königl. Anstalten fortan nur die Art der Stelle, nicht eine
in der Reihenfolge der Zahl nach bestimmte Stelle angegeben werden soll. Der Magistrat
theilt unter dem 3. August mit, daß bei Besetzung erledigter Stellen an der Realschule
1. Ordnung künftig eben so verfahren werden soll.

10) Der Magistrat lehnt unter dem 8. August die beantragte Erhöhung des Dispositions¬
fonds für Lehrmittel ab.

11) Das Königl. Prov.-Schul-Collegiumempfiehlt unter dem 17. Oetober die Anschaffung
der deutschen Monatshefte für die Lehrerbibliothek.

12) Das Königl. Unterrichts-Ministerium ergänzt unter dem 29. Oetober die Bestimmung vom
28. Oetober 1871, betreffend die Zulassung zur Portepeesähurichs-Prüfung, durch
die Bestimmung, daß den früheren Schülern einer Realschule I. Ordnung oder eines Gym¬
nasiums die Darlegung der Reife für die Prima nur nach Ablauf derjenigen Zeit zu gestatteil
ist, welche sie auf der Schule zu diesem Zweck gebraucht haben würden.

13) Das Königl. Prov.-Schul-Collegium empfiehlt unter dem 24. Oetober Dahn's Naets kisuvl
Imperator, comp. v. Franz Lachner.

14) Der Magistrat bewilligt uuter dem 24. November 100 Thlr. für die Einweihungs-
seierlichkeiten ss. oben S. I, 5 u. 6).

15) Das Königl. Prov.-Schul-Collegium giebt unter dem 14. November ausführliche Instruction
wegen Ausführungdes Jmpfgesetzes.

16) Der Magistrat erklärt unter dem 9. Dezember auf Antrag des Directors sich bereit, das
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Altwein'sche Stipendium auch für Schüler der Realschule, welche die Universität beziehe«,
verwenden zu wollen.

17) Das König!. Unterrichts-Ministerium empfiehlt unter dem 27. November Bilder tafeln
für den Unterricht in der Geschichte, Zeichnen etc.

18) Das Königl. Prov.-Schul-Collegium empfiehlt unter dem 7. DecemberSchulze' Anweisung
zu einem planmäßigen Lesen h. Schrift.

19) Der Magistrat weist nnter dem 7. Januar den Dispositionsfonds für Lehrmittel an.
20) Das Königl. Prov.-Schul-Collegium macht unter dem 19. Januar aufmerksam auf den

3. Theil der historisch-statistischen Darstellung des Preuß. Schulwesens von Wiese.
21) Dasselbe verlangt unter dem 4. Febr. künftig Einsendungvon 381 Exemplaren des Pro gram ins.

Aeltere Verordnungen von allgemeinem Interesse

1) Schülern ist der Besuch von Kaffeehäusern, Wirthshäusern, Conditoreien
Billards und dergleichen verboten. (Verf. des Unterrichts Ministeriums vom 20. Mai
1824 und voni 22. Januar 1828).

2) Schülern ist der Besuch öffentlicher Gerichts-Verhandlungen untersagt. (Verordnung
vom 30. April 1851).

3) Es ist den Schülern verboten, ihre Bücher selbst zu verkaufen. Eltern oder deren Stell¬
vertreter, welche den Verkauf eines Buches wünschen, können denselben persönlich bewirken.
(Verf. des Unterrichts-Ministeriums vom 28. März 1871.)

4) In Gymnasien und ähnliche höhere Lehranstalten können nnr folche junge Leute aufgenommen
»Verden, welche unter der Aufsicht ihrer Eltern, Vormünder oder anderer zur Erziehung junger
Leute geeigneter Personen stehen. Schüler, welche ohne geeignete Aufsicht sind, sollen
auf Gymnasien und ähnlichen Lehranstalten nicht geduldet werden. — Bei der Aufnahme
junger Leute, deren Eltern oder Vormünder nicht am Orte wohnen, haben die Direetoren
sich nachweisen zu lassen, auf welche Weise sür die Beaufsichtigung derselben gesorgt ist.
Halten sie die getroffene nicht für ausreichend, so haben sie dies den Eltern oder
Vormündern zu eröffnen, und darauf zu halten, daß eine anderweite,dem Zweck ent¬
sprechende Einrichtung getroffen werde. — Ohne Vor wissen des Directors dars kein
Schüler in eine anderweitige Aufsicht gegeben werden. — Der Director ist so
berechtigt als verpflichtet,von dem häuslichenLeben auswärtiger Schüler, entweder unmittel¬
bar oder durch Lehrer der Anstalt Kenntniß zu nehmen, und wenn sich hierbei Uebelstände
ergeben sollten, auf deren unverzügliche Abstellung zu dringen. — Findet der
Director, daß die Aufsicht, unter welche auswärtige Schüler gestellt worden, unzureichendist,
oder daß die Verhältnisse, in welchen sie sich befinden, der Sittlichkeit nachtheilig sind, so ist
er berechtigt und verpflichtet, von den Eltern oder Vormündern eine Aenderung dieser
Verhältnisse binnen einer nach Umständen zu bestimmenden Frist zu verlangen. Eltern und



Vormünder sind verpflichtet, diese Bestimmung zu beachten und die Aufseher ihrer Söhne

oder Pflegebefohlenen von derselben in Kenntniß zu setzen. (Ministerial-Rescript vom

17. Dezember 1842).

In einem Wirthshause zu wohnen oder seine Kost au der Wirthstasel zu

nehmen, ist keinem Schüler verstattet. — Der auswärtige, in Aufsicht und Pflege

gegebene Schüler darf während seines Aufenthaltes auf der Schule seinen Aufenthalt

oder feine Wohnung nicht wechseln, ohne vorherige Anzeige bei dem

Direetor und ohne ausdrückliche Genehmigung desselben. (Ministerial-Rescript

vom 8. März 1843).

5) Kein Schüler, der schon eine andere Lehranstalt besucht hat, darf ohne ein ausführliches

Zeugnis; von derselben beizubringen, angenommen werden. (Instruction für die Directoren,

okr. Centralblatt 1860. S. 143).

6) Examinanden, welche bei der Abiturienten-Prüfung unerlaubter Mittel sich bedient

Haben, oder ihren Genossen zn einem Betrüge behülflich gewesen sind, sollen sosort von der

Prüfung ausgeschlossen und bis auf den nächsten Prüsungstermin zurückgewiesen werden.

sMinisterial-Rescript vom 25. Februar 1853). — Diejenigen Abiturienten, die sich bei der

Prüfung zum zweiten Male Unterschleife erlauben, sollen für immer von dem Abiturienten-

Examen in der ganzen Monarchie ausgeschlossen werden. (Ministerial-Rescript vom

29. Mai 1856).

7) Schüler sollen bei Lehrern ihrer Schule Privatunterricht uur mit Genehmigung des

Directors nehmen. (Ministerial-Rescript vom 27. April 1854).

8) Die Schüler sollen sich nicht Ei ersa m mluugen zn ihrer Belustigung anlegen. (Verfügung

vom 21. März 1856).

9) Der Lehrer ist befugt, Schulzucht zu üben gegen jeden Schüler der Anstalt (nicht bloß

gegen diejenigen, die der ihm anvertrauten Klasse angehören) und zwar auch wegen solcher

Ungebührlichketten, deren ein Schüler außerhalb der Schule gegen ihn sich schuldig macht,

(Ausspruch des Gerichtshofes zur Entscheidung der Competenz-Conflicte. — Centralblatt 1859.

Seite 20). — Die Anwendung der Schulzucht ist nicht auf die Stnndeu des Unterrichts zu

beschränken. „Denn gerade außer 'diesem Orte und dieser Zeit treten die Unarten der Schüler

erfahrungsmäßig am häufigsten hervor, und die Lehrer haben daher nicht bloß daS Recht,

sondern auch die Pflicht, wenn sie die Schüler, zumal an öffentlichen Orten, bei

Verübnng solcher Unarten betreffen, mit angemessener Strenge dagegen einzuschreiten."

(Ausspruch des Gerichtshofes zur Entscheidung der Competenz-Conflicte vom 12. Oct. 1861,

Vergl. Centralblatt 1861, Seite 717 ff.).

10) Diejenigen Schüler aus Sexta, Quinta und Quarta, welche nach zweijährigem Aufent¬

halte in ihrer Klasse nicht versetzt werden können, haben die Anstalt zu ver¬

lassen, wenn ein längerer Aufenthalt für sie nach dem Urtheil der Lehrer nutzlos sein

würde. Den Angehörigen wird ein Vierteljahr zuvor eine desfallfige Nachricht zugehen

(Ministerial-Rescript vom 4. März 1862).

11) Auszug aus dem Regulativ für die Organisation des Königl. Gewerbe-Instituts

(Gewerbe-Akademie) zu Berlin vom 3. September 1860. „Die Bedingungen der Ausnahme
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sind: a, der Bewerber muß wenigstens 17 und darf höchstens 27 Jahr alt sein; b, er hat

nachzuweisen, daß er entweder bei einer zu Entlassungs-Prnfungen berechtigten Provinzial-

Gewerbeschule, oder einer Realschule, oder einem Gymnasium das Zeugnis; der Reise er¬

laugt hat."

12) Eni Rescript des Königl. Unterrichts-Ministeriums vom 13. Dezember 1867 mißbilligt es

als ein sür Schüler unziemliches Heraustreten in die Oesfcntlichkeit, daß

Schüler im Namen der Klasse einen Ausdruck der Theiluahme bei Todesfällen uud anderen

Ereignissen in den Zeitungen veröffentlichen.

13) Auszug aus dem Ministerial-Rescript vom 7. Februar 1864, betreffend die Ausbildung und

Prüfung für den Königl. Forstverwaltungsdienst.

tz. 3. „Die Zulassung zn der Laufbahn für den Königl. Forstverwaltungsdienst kann

nur demjenigen gestattet werden, welcher 1) das Zeugniß der Reife als Abiturient von einem

Preußischen Gymnasium oder von einer Preußischen Realschule erster Ordnung erlangt und

in diesen Zeugnissen eine unbedingt genügende Censur in der Mathematik erhalten: —

2) das 23. Lebensjahr noch nicht überschritten hat; — 3) eine namentlich in Beziehung

auf das Seh' und Hör vermögen fehlerfreie, kräftige, für die Beschwerden des Forst¬

dienstes angemessene Körperbeschaffenheit besitzt; — 4) über tadellose, sittliche Führung

sich ausweist; — 5) den Nachweis der zur forstlichen Ausbildimg erforderlichen Sub-

sistenzmittel führt."

Nach einer Verordnung des Finanzministers vom 6. April 1871 wird die Ablegnug der

Feldmesserprüsnng von allen Kandidaten des Forstdienstes und zwar vor Beginn

des nach dem Tentamen zu absolvireuden Bienniums praktischer forstlicher Ausbildung gefordert

14) Auszug aus der Milita ir-Erfatz--Justruetion vom 26. März 1868:

H. 151. Termin für die Nachsuchung der Berechtigung zum einjährigen Dienst. Die

Berechtigung zum eiujährig-freiwilligen Dienst darf nicht vor vollendetem 17. Lebensjahr,

und muß bei Verlust des Anrechts spätestens bis zum 1. Februar des Kalenderjalires

nachgesucht werden, in welchem das 20. Lebensjahr vollendet wird.

s 152. Nachsnchuug der Berechtigung zum einjährigen Dienst. Wer die Berechtignug

zum einjährigen Dienst nachsuchen will, hat sich schriftlich bei der Prüfuugs-Commission

zu melden. Der Meldung sind beizufügen s.) ein Geburts - Zeugniß (Taufschein):

b) ein Einwilligungs-Attest des Vaters, beziehungsweise Vormundes; o) ein Unbe-

scholtenheits-Zeugniß, welches für Zöglinge von höheren Schulen von dem Direcior

auszustellen ist.

K. 153. Darleguug der wissenschaftlichen Qualifikation im Allgemeinen. Der Nach¬

weis der wissenschaftlichen Qualifikation kann durch Vorlegung von Schulzeugnissen oder

durch Ablegung einer besonderen Prüfung geführt werdeu und ist es in beiden Fällen

bei Verlust des Anrechts auf die Zulassung zum einjährigen Dienst vor dem 1. April

desjenigen Kalenderjahres zu erbringen, in welchem der Betreffende das ^0. Lebensjahr
vollendet.



H. 154. Darlegung der wissenschaftlichen Qualification durch Schul« zc. Zeugnisse.
Wer seine wissenschaftlicheQualification durch Schul :e. Zeugnisse nachlveist, ist von der
persönlichen Gestellung von der Prüfungs-Commissionentbunden. Den Nachweis der
wissenschaftlichen Qualificativn dnrch Atteste können führein Die Schüler der als voll
berechtigt anerkanntenNorddeutschen Gymnasien und Realschulen erster Ordnung
aus den beiden obersten Klassen, gleichviel, ob diese Klassen in sich getrennte Abtheiluugen
haben vder nicht, die Seeundaner jedoch nur, wenn sie mindestens ein Jahr der Klasse
angehört, an allen UnterrichtsgegeuständenTheil genommen, sich das Pensum der Unter
Seennda gut angeeignet und sich gut betragen haben. Die Zeugnisse hierüber müssen
von der Lehrer-Cvnferenzfestgestellt sein.

K. 155. Darlegungder wissenschaftlichen Qualification durcl, Examen. 1. Alle die
Vergünstigung des einjährig-freiwilligenDienstes nachsuchenden jungen Leute, welche ihre
wissenschaftliche Qualificationnicht durch Schul-Aueste (8- 154) nachweisen,müssen mit
Ausnahme der nachstehend »ä -1 bezeichneten geprüst werden, zu welchem Zwecke sie sich
persönlich in den Prüfnngsterminenans Vorladung der Commisstou einzufindenhaben.

2. (Nach einer vom Bundeskanzler und dem Kriegsminister erlassenen Declaration
vom 16. Januar 1869 hat Nr. 2 folgende Fassung erhalten): Der Zweck der Prüfung
geht dahin, zu ermitteln, ob der zu Prüfende denjenigen Grad der wissenschaftlichenBil¬
dung erlangt hat, welcher nach Maßgabe des 154 durch Vorlegung von Schul- :c.
Zeugnissen nachzuweisen ist. .L)ie hinreichende Fertigkeit im Gebrauche der deutschen
Sprache ist dnrch schriftliche Clansurarbeiten nachzuweisen.

3. Hinsichtlich solcher jungen Leute, welche sich iu einer speciellen Richtung der Wissen¬
schaft oder Kunst, oder in einer anderen, dem Geineinwesen zu Gute kommenden Tä¬
tigkeit besonders auszeichnen und sich hierüber durch glaubhaste Zeugnisse auszuweisen
vermögen, kaun ausnahmsweisebei sonst hinreichenderallgemeiner Bildung von dem
strengen Nachweise des aä 2 erforderten Maßes der Schulkenntnisse abgesehen werden.
Die Prüfungs kommissionen haben jedoch in solchen Fällen den Berechtigungsscheinerst
nach vorgängiger Genehmigung der Ersatzbehördendritter Znstanz zu ertheilen, welchen
vorher über das Resultat der stattgehabten Prüfung unter Vorlegung der beigebrachten
Zeugnisse und der bei der Prüfung gefertigten schriftlichen Clausurarbeiten gutachtlicher
Bericht zu erstatten ist.

4. Kunstgerechten und mechanischenArbeitern, welche für ihre Fertigkeiten besonders
ausgebildet sind, kaun, wenn es die besondere Berücksichtigung örtlicher Gewerbsverhält-
nisse erheischt, oder wenn es ohne erheblichenNachtheil für die zweckmäßige Erhaltuug
einer größere» Fabrikanstalt nicht möglich ist, die Stelle solcher Arbeiter durch andere zu
ersetzen, im Interesse der örtlichen Gewerbsverhältnisse bez. der betreffenden Fabrikanstalt,
die Berechtigung zum einjährig - freiwilligen Dienste ertheilt werden, ohne daß es des
Nachweises einer weiteren, als der Elementarschulbildungbedarf.

Dieselbe Vergünstigung kann den zu Kunstleistungenangestellten Mitgliedern landes¬
herrlicher Bühnen in den geeigneten Fällen gewährt werden.

Es ist jedoch hierzu in jedem einzelnen Falle die Genehmigung der Ersatzbehörden



dritter Instanz erforderlich, welchen die Nachweise von der Prüsungs-Commission vorzu¬
legen sind.

In den Berechtigungsscheinenist die Vergünstigung ausdrücklich von der Bedingung
abhängig zu machen, daß das betreffendeIndividuum bis zum wirklichen Dienstantritt
oder bis zn definitiv erlangter Befreiung vom Militärdienst in dem Verbältnisse ver¬
bleibt, wegen dessen die Zulassung zum einjährigen Dienst erfolgt,

5, Wer i» der Prüfung nicht bestanden hat, darf zu einer nochmaligenPrüfling
jedoch nur in dem Falle zugelassen werde», wenn er dieselbe noch vor dem I, April des
Jahres ablegen kann, in welchem er in das militairpslichtigeAlter eingetreten ist,

15) Nach einer Ministerial-Verordnung vom 28, Oet, 1871 ist die Zulassung zur Portvpse-
fähnrichs Prüfung von der Beibringung eines von einem Gvmnasinm oder einer Real¬
schule I, Ordnung ausgestellten Zeugnisses der Reise für Prima abhängig, „Diejenigen
jungen Leute, welche, ohne Schüler eines Gymnasiums oder eiuer Realschule I, Ordnung zu
sein, ein solches Zeuguiß erwerben wollen, haben sich an das Königl, Schuleollegium der
Provinz zu wenden, wo sie sich aufhalten, und dabei die Zeugnisse, welche sie etwa schon
besitzen, sowie die erforderliche Auskunft über ihre persönlichen Verhältnisse einzureichen. Sie
werden von demselben eine»! Gymnasium oder einer Realschule I, Ordnung der Provinz zur
Prüfuug überwiese»,

16) Zur Ausuahme in die polytechnischen Schulen zu Hannover und zu Aachen ge¬
hört für diejenige», welche die Staatsprüfung zum Bauführer abzulegen beabsichtigen
die Beibringung eines Zeugnisses über die bestandene Abiturientenprüfung auf einem Gym¬
nasium oder Realschule I, Ordnung,

17) Die Dispensation vom Religionsunterricht ist zulässig, soseru dafür ein ge¬
nügender Ersatz nachgewiesen wird. DessallsigeAnträge sind an das König!, Prov,
Schul-Collegium zu richten. — Während der Zeit ihres kirchlichen Katuchemeu- oder Con -
firmanden-Unterrichts sind die Schüler höherer Lehraüstalten nicht genöthigt, an dem daneben
bestehenden Religionsunterricht derselben Theil zu nehmen. (Minist,-Vers, v, 29, Febr. 1872).

18) Den Schülern höherer Schulen ist die The ilil ahme an religiösen Vereinen bei An¬
drohung event, Entfernungvon der Anstalt verboten, (Minist,-Vers. v. 4, Juli 1872).

19) Wenn drei Brüder dieselbe Schule besuchen, so tritt für deu dritten die Befreiung vom
Schulgeld nicht schon an und für sich ein, sondern dieselbe muß in jedem einzelnen Falle
erst bei dein Magistrate nachgesucht werden. (Mag,-Vers, vom 21, Nov, 1872).

20) Ferienordnung,
g,. Die Sommerfellen beginnen an demjenigen Montage, welcher dem 8, Juli am nächsten
liegt (resp. am 8. selbst) und dauern vier Wochen.
b. Die Herbstferien beginnen genau acht Wochen nach dem Schluß der Sommerserien
und dauern zwei Wochen. -
e. Die Weihnachtsferien beginnen am 23. Deeember, so daß am 22. Deeember (und
event, am 21,, wenn der 22. auf einen Sonntag fällt) die Schule geschlossen wird. Der
Unterricht beginnt wieder am 7. resp. 6. Januar.
ä. Die Osterferien dauern zwei Wochen, Fällt Ostern in die Zeit vom 1. bis 10, April



(inet.), so wird die Schule am Sonnabend vor Palmarum geschlossen und beginnt am
Montage nach Quasimodogeniti früh. Wenn Ostern vor dem l, April fällt, so wird die
Schule am Mittwoch nach Palmarum geschlossen und beginnt am Donnerstagenach
Quasimodogeniti srüh. Wenn Ostern nach dein 10. April sällt, so wird die Schnle am
Mittwoch vor Palmarum Mittags geschlossen uud beginnt am Donnerstage nach dein Oster¬
feste früh.
6. Die Pfingstferien beginnen am Sonnabend vor dein Feste und dauern fünf Tage, so
daß die Schule am Freitag vor dem Feste geschlossen nud am Donnerstage nach demselben
wieder eröffnet wird, (Verf. des Prov.-Schul-Collegiums vom 14. Februar 1873).

Berechtigungen der Schule.
1. Maturitätszeugniß. — Die mit dem Zeugnisse der Reife abgehenden Witu-

rienten erhalten das Recht zum Besuche
a) der Universität für die philosophische Facultas)
b) der Bau-Akademie,
e) der Berg-Akademie,
ä) der Forst-Akademie,
ö) der Gewerbe-Akademie.

Sie sind serner besugt zum Eintritt
k) in den Postdienst als Po steleven, ^)
Z) in das reitende Feldjäger-Corps,
k) Beim Portspsesähnrichs-Examen

wird ihnen der wissenschaftliche Theil der Prüfung erlassen.
2. Zeugniß aus Prima. — Die Schüler der Realschule, welche ein Jahr lang

die Prima mit gutem Erfolge besucht haben, werden zugelassen
-t) zum Besuche der polytechnischen Schule in Aachen ss. jedoch oben, Aeltere

Verordnungen Nr. 16 S. 31).
b) als Applicanten für den Militair-Intendantur-Dienst, so wie
«) für den Seeretariatsdienst bei den Marinestations-Jntendanturen.

3. Zeugniß für Prima. --- Ein Zeugniß der Reise sür Prima befähigt sie
a) zum Civil-Superuumerariat bei den Provinzial-Civil-Verwaltungs-

be Hörden, (auch bei der Verwaltungder indireeten Steuern).

Nach einer zuverlässigen Mittheilung soll ihnen auch der Zutritt zur inedicinischm Facnltät gewährt

werden. Sie bedürfen jedoch hierzu vorläufig noch der jedesmaligen Genehmigung des Präsidenten des Bundesraths.

2) Das kaiserliche Ober-Posiamt zu Magdeburg hat unter dein 24. April 1873 darauf aufmerksam ge¬

macht, daß Schülern, die nach Ablegung des Abiturienteneramens sich der Poftcarriere widmen, Aussicht eröffnet

wird, als Posteleven nach spätestens einjähriger Dienstzeit fortlaufende Diäten zu erhalten.
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b) zur Amiahme als Eivil-Afpiranten bei Proviantämtern,

e) zur Zulassung zur Feldmesser Prüfung,

ä) „ „ „ Markscheiderprüfung,

s) „ „ „ Portspsefähnrichsprüfung.

4. Zeugniß aus Seeunda. — Das Zeugniß der Reife für Ober-Secunda berechtigt sie

zum Eintritt als Cadetten in die Königl. Kriegsmarine,

d) zum Besuche der Königl. Thierarzneischule,

<z) Zum einjährigen freiwilligen Militairdienst werden sie zugelassen, wenn

sie mindestens ein Jahr der Seeunda angehört, an allen Unterrichtsgegen¬

ständen theilgenommen, sich das Pensum der Unter-Seeunda gut angeeignet

und sich gut betragen haben.

<Z) Zum Eintritt in den Postdienst als Post-Expedienten-Anwärter bedürfen

sie eines Zeugnisses, daß sie d!e Seeunda bei der Theilnahme am Unterrichte in

allen Gegenständen mindestens ein Jahr lang mit gutem Erfolge besucht haben,

s) Zur Annahme als Apotheker-Lehrling ist ein günstiges Zeugniß über einen

jährlichen Besuch in der Seeunda erforderlich.

5. Zeugniß für Seeunda. — Das Zeugniß der Reife-für Seeunda befähigt

a) zum Eintritt in den Postdienst als Postexpeditions-Ge hülfen,

b) zum Eintritt in die Militair-Roßarztfchule.

6. Das Zeugniß der absolvirten Tertia ist erforderlich zur Aufnahme in die

obere Abtheiluüg der Königl. Gärtner-Lehranstalt zu Potsdam.

Zur Chronik der Schule.
Die Schule

1. Das Schuljahr 1874 —1875 nahm seinen Anfang am 13. April 1874 und endet am

24. März 1875.

2. Die Pfingstferien dauerten vom 22. bis 27. Mai — die Sommerferien vom 4. Juli

bis 3. August; die Michaelisferien vom 26. September bis 12. October; — die Weih¬

nachtsferien vom 22. Deeember bis 6. Januar 1875.

3. Das Geburtsfest Sr. Majestät des Kaisers und Königs wurde in hergebrachter

Weise durch Declamation und patriotische Gesänge gefeiert. Die Festrede hielt Herr vr.

G a n t z e r.

4. Am 13. Juni machte die Schule eine größere Exeursiou nach Wallenstedt und Mägdesprung.

5. Am 2. September wurde wieder eine patriotische Sedanfeier veranstaltet, ähnlich wie im

Jahre 1872. Wir hatten dieses Mal die Freude, daß auch die Klosterschule, die sich früher

ausgeschlossen hatte, an der gemeinschaftlichen Feier auf dem Domplatze Theil nahm.
R. I. 5
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6. Ueber die Einweihungsfeierlichkeiten und die dabei veranstalteten musikalischen und
dramatischen Aufführungen ist oben berichtet.

«. Lehrer
1. Zu Ostern 1874 verließ uns der ord. wiss. Lehrer Herr Dr. G antzer, um einem Rufe an

das Gymnasium zu Stendal zu folgen.
2. Statt seiner trat ein der Candidat Herr vr. Jenrich, zugleich um sein Probejahr zu

absolviren.
3. Bald danach trat auch der Candidat Herr Reich, der wegen eines Krankheitsanfalles sich eine

Zeit lang von jeder amtlichen Thätigkeit zurückgezogen hatte, bei uns wieder als Probandus
und wissenschaftlicher Hülfslehrer ein. Sein Eintritt war um so willkommener, als uns
einige Lehrer längere Zeit entzogen waren, der ord. wiss. Lehrer vr. Stephan wegen
Krankheit, der ord. wiss. Lehrer Or. Rademach er und der Candidat vr. Wolterstor ff,
weil sie als Ossiciersaspiranten zu mehrwöchentlichen Uebungen im Regiments heran¬
gezogen waren.

4. Zu Michaelis 1874 verließen uns die beiden letztgenannten Lehrer und zwar vr. Rade¬
macher, um einem Rufe an das Gymnasium zu Merseburg zu folgen, vr. Wolterstorff,
um eine Stellung an einer Privaterziehungsanstalt in Osterburg zu übernehmen.

Schüler.
Schulerzahl im Wintersemester 1874—1875:

Ober I. 25. 5c. '
Unter I. 14 j
Ober II. 23 >

Unter IIa. 361 ^ ^ 9g

114

b. 37

Ober lila. 26,
d. 29j^

Unter lila. 29>
b. 30!^

Ober IV. 61.
Unter IV. 55! ^
Ober V. 53

Unter Va. 33,^5 120
b,

Ober VI. 62
Unter VI. 60 j

607

Die Zahl der auswärtigen Schüler aus der näheren Umgebung Magdeburgs (Neu¬
stadt, Buckau, Krakau) betrug 41, die der anderen auswärtigen Schüler 144, die der ein¬
heimischen 422.
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Dem religiösen Bekenntnisse nach waren 574 evangelisch, 7 katholisch, 1 dissidentisch,

25 mosaisch.

Im Laufe des Schuljahrs 1873—74 haben wir leider vier Schüler durch den Tod verloren:

1. den Unter-Tertianer Fritz Stötzer.

2. den Unter-Quartaner Carl Mull.

3. den Ober-Sextaner Albert Bauermeister.

4. den Unter-Sextaner Otto Gut kriecht.

Abiturientenprüfung.

») Ostern 187Ä.

Name. Geburtstag. Geburtsort. Berus.

1) Buchschatz, Otto 3. Febr. 1854 Hillersleben Studium der Math.
u. Naturwissenschaft.

2) Peters, Ernst. 20. Dez. 1854 Gr.-Salze Baufach.
3) Reichelt, Gustav 5. Sept. 1855 Schönebeck Baufach.
4) Matthäi, Mar 11. Mai 1853 Magdeburg Baufach.

5) Eggeling, Otto 11. Aug. 18S4 Ottersleben. Baufach.

d) Michaelis 1874.

1) Brinckmanu, Aug. 17. Novbr. 18S4 Magdeburg Schiffsbaufach.
2) Ochs, Paul 15- Dez. 1855 ,, Baufach.

3) Hoyer, Paul 4. Juli 1856 „ Studium der Math.
u. Physik.

4) Mühling, Walter 7. Jan. 1857 „ Kaufmann.

5) Bennewitz, Hans 27. Mai 1855 „ Studium der neuereu

Sprachen.

6) Wieprecht, Otto 27. Mai 1853 „ Baufach.

7) Leithold, Rob. 12. Dez. 1854 Ummendorf Baufach.

Von der mündlichen Prüfung wurden wegen des günstigen Ausfalls der Prüfungs¬

arbeiten und der guten Klassenleistungen drei dispensirt: Ochs, Hoyer und Mühling,

Ochs und Hoyer erhielten das Gesammtprädicat „vorzüglich", Mühling „gut", die übrigen

„genügend." Keiner der Abiturienten hat in irgend einein der zehn Prüfungsfächer das Schluß-

prädieat „ungenügend" erhalten. Dagegen haben Eggeling und Peters fünfmal „gut", Matthäi

viermal „gut" und einmal „vorzüglich", Reichelt fünfmal „gut" und einmal „vorzüglich."

Ueber den Ausfall der Abiturientenprüfung zu Ostern d. I. kann erst im nächsten Pro¬

gramm berichtet werden, da die Prüfung noch bevorsteht.

Beneficien.

1) Das Königl. Provinzial-Schul-Kollegium überwies eine Anzahl von Programmen von

Gymnasien und Realschulen.
s*



36

2) Der Abiturient Hans Bennewitz schenkte für die Lehrerbibliothek Häußer's Deutsche

Geschichte und Häußer's Geschichte der französischen Revolution.

3) Derselbe schenkte für die Prima:

g,. Zwei große Photographien von Luther und Melanchthon,

b, Spaziergang um die Welt von dem Freiherrn von Hübner.

4) Der Abiturient Wieprecht schenkt für die Prima:

g.. Analytische Vorlesungen der Ebene von Hesse;

b. Stockhardt's Chemie;

e. Schmitz, Commentar zu List, ok LnAlauä.

5) Der Obersecundaner Aßmann schenkt für die Oberfecunda: Schmidt's Geschichte des

Mittelalters.

6) Lehrer-Wittwen uud Waisenkasse. (Programm Ostern 1870) Die im Februar

1875 vorgenommene Rechnungslegung ergab folgendes Resultat:

Durch Zinsen, Geschenke und Zuwendungen hat das Capital eine Höhe von 1877 Thlr.

1 Sgr. 5 Pf. (N, 5631,14) erreicht, dessen Nominalwert!) 1927 Thlr. 18 Sgr. 8 Pf. (N. 5782,87)

betrug. An Geschenken sind der Kasse zugeflossen in Summa 220 Thlr. und zwar vom Herrn

Wallstabe in Altenweddingen 50 Thlr.; Herrn Reinhardt in Ochtmersleben 50 Thlr.; durch

Oberl. Dr. Jensch: von einem anonymen Wohlthäter 25 Thlr.; von den Untersecuudanern Block

1 Thlr., Baumgarten 1 Thlr., Wolfrom 2 Thlr., Mummenthey 1 Thlr., Held 2 Thlr., ungenannt

2 Thlr., H. Nagel 5 Thlr., Diedrich 1 Thlr., Rogge 10 Thlr.; vom Abiturienten W Matthäi

5 Thlr.: desgleichen durch vr. Kleiu 7 Thlr.; von Alfred Meyer 20 Thlr.; vom Abit. Peters

3 Thlr.; von den Obersecundanern Hanswaldt 25 Thlr., Fließ 1 Thlr., R. Schmidt 1 Thlr.,

Hans Burchardt 2 Thlr., M. Gurau 2 Thlr., E. Lauteubach 1 Thlr., Kniese 1 Thlr., R. Burg¬

hardt 2 Thlr.

Nachtrag.

Nachdem die ersten Bogen schon gedruckt waren, hat der Reichsanzeiger die Nachricht gebracht,

daß die auf Seite 32 Anm. 1 wiedergegebene und für zuverlässig gehaltene Mittheilung unbe¬

gründet sei.


	[Seite]
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16
	Seite 17
	Seite 18
	Seite 19
	Seite 20
	Seite 21
	Seite 22
	Seite 23
	Seite 24
	Seite 25
	Seite 26
	Seite 27
	Seite 28
	Seite 29
	Seite 30
	Seite 31
	Seite 32
	Seite 33
	Seite 34
	Seite 35
	Seite 36

